
STADT ANGERMÜNDE 
Entwicklungskonzept für das Grundstück Dobberziner Dorfstraße 76 
 
Informationsblatt über die Ausarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Wohngebäude 
Dobberziner Dorfstraße 76“ sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren. 

 
Anlass, Ziel, Planerfordernis 
 
Der Vorhabenträger (VT) Frau Corinna Lentz, Kerkower Str. 5, 16278 Angermünde 

möchte auf dem Grundstück Gemarkung Dobberzin, Flur 1, Flurstück 307 ein 
Einfamilienhaus mit Nebenanlagen errichten. 
 

 
 
Der bislang unbeplante Bereich stellt planungsrechtlich Außenbereich (§35BauGB) 

dar. Zur Schaffung von Planungsrecht für das Vorhaben bedarf es deshalb der 
Aufstellung eines Bebauungsplanes. 
 
Mit Schreiben vom 04.05.2023 und 10.05.2023 hat der VT die Aufstellung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß §12 BauGB (vBP) zur Errichtung 
eines Einfamilienhauses mit Nebenanlagen auf dem Grundstück Gemarkung 
Dobberzin, Flur 1, Flurstück 307 beantragt. 
 
Die Schaffung von Planungsrecht für das Wohnungsbauvorhaben erscheint 
angesichts der in Form der Dobberziner Dorfstraße und der Kerkower Straße 

vorhandenen zum Anbau geeigneten Verkehrserschließung, und des Angrenzens 
des Plangebietes an die vorhandene Wohnbebauung HNr.72 bzw. die geplante 
Wohnbebauung Dobberziner Dorfstraße HNr.74 sowie an den gegenüberliegenden 
ein allgemeines Wohngebiet festsetzenden Bebauungsplan „Dobberzin 
Wohnanlage 1 Thekenberg“ vom 13.07.2023 und den in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplan „Dobberzin Wohnanlage 1 Kerkower Straße“ als eine 
nachverdichtende vorhandene Infrastruktur nutzende städtebaulich sinnvolle 
Maßnahme. 
 
Deshalb hat die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss BV-073/2023 vom 
12.07.2023 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf dem 

Grundstück Gemarkung Dobberzin, Flur 1, Flurstück 307 beschlossen. 
In den Geltungsbereich einbezogen werden auch nach näherer Bestimmung des zu 
erstellenden Plans die der Verkehrserschließung des Grundstückes dienenden 



Teilflächen der Straßengrundstücke der Dobberziner Dorfstraße, Gemarkung 
Dobberzin, Flur1, Flurstück 328/1 sowie der Kerkower Straße, Gemarkung 
Dobberzin, Flur1, Flurstück 387. 
 
geplanter Geltungsbereich (gelb markiert): 

 
 
 
Gemäß §8 Abs.2 BauGB ist ein Bebauungsplan aus dem Flächennutzungsplan zu 
entwickeln. Der maßgebliche Teil-Flächennutzungsplan der Stadt Angermünde 
stellt den Bereich derzeit als Grünland dar. 

 
 
Deshalb wird eine den künftigen Festsetzungen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes entsprechende Änderung des Flächennutzungsplanes 
erforderlich. Diese soll gemäß §8 Abs.3 BauGB im Parallelverfahren erfolgen. 
 
 
  



Geplante Inhalte des vorhabenbezogenen Bebbauungsplanes: 
 

• Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) gemäß §4 BauNVO 
auf dem Grundstück Gemarkung Dobberzin, Flur 1, Flurstück 307 
insbesondere mit:  

• Festsetzung der GRZ 0,4, 

• Festsetzung der Zulässigkeit eines Vollgeschosses, 

• Festsetzung maximale Firsthöhe 6m,  

• Festsetzung von Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; 

• Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß dem zu erstellenden 

Umweltbericht, 

• Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 

• Festsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen auf den zum Geltungsbereich 
gehörenden Teilflächen der Straßengrundstücke der Dobberziner 

Dorfstraße, Gemarkung Dobberzin, Flur1, Flurstück 328/1 sowie der 
Kerkower Straße, Gemarkung Dobberzin, Flur1, Flurstück 387, 

• Festsetzung, dass im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche 
Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. 

 

 
Geplante Durchführungsverpflichtungen im Durchführungsvertrag: 

Vorhaben:  

• Errichtung eines EFH-Bungalows 

• eingeschossig  

• ohne Keller 

• Satteldach ca. 45° Neigung 

• Nebenanlagen 
 

Erschließung: 

• Technische Lösung der Straßenentwässerung auf den betreffenden 
Teilflächen der Straßengrundstücke und auf Teilflächen von Flurstück 307. 

 
 
Inhalt der Änderung des Flächennutzungsplanes: 

• Darstellung des Bereichs als WA 

 


